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Einbringer
60.2 Stadtbauamt/Abteilung Stadtentwicklung/Untere Denkmalschutzbehörde 

Gremium Sitzungsdatum Ergebnis

Senat 25.08.2020
Ortsteilvertretung Wieck und 

Ladebow 08.09.2020 ungeändert abgestimmt
Ausschuss für Bauwesen und 

öffentliche Ordnung 15.09.2020 ungeändert abgestimmt
Ausschuss für Klimaschutz, 

Umwelt, Mobilität und 
Nachhaltigkeit

17.09.2020 ungeändert abgestimmt

Hauptausschuss 28.09.2020 auf TO der BS gesetzt
Bürgerschaft 19.10.2020 ungeändert beschlossen

Bebauungsplan Nr. 14 - Hafen Ladebow -; 
Satzung; ergänzendes Verfahren

Beschluss:

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald fasst gemäß § 214 
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ergänzend zum Satzungsbeschluss zum 
Bebauungsplan Nr. 14 – Hafen Ladebow –, Bürgerschaftsbeschluss B705-38/14, 
folgende Beschlüsse:

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs (2. Durchgang) des 
Bebauungsplans Nr. 14 – Hafen Ladebow – vorgebrachten Anregungen der 
Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange hat die Bürgerschaft erneut geprüft und beschließt, wie in 
Anlage 1 - Sektorale Abwägung – aufgeführt eine Ergänzung zum 
Bürgerschaftsbeschluss B705-38/14.
Der Oberbürgermeister wird die Öffentlichkeit sowie die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Anregungen vorgebracht haben, von 
diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis setzen.

2. Die Bürgerschaft bestätigt den Bebauungsplan Nr. 14 – Hafen Ladebow – , 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung 
(Anlage 2) mit dem Stand 29.01.2014 beschlossen am 19.02.2014 erneut.

BV-V/07/0258
öffentlich



Beschluss BV-V/07/0258 - Bebauungsplan Nr. 14 - Hafen Ladebow -; Satzung; ergänzendes 
Verfahren

3. Die ergänzte Begründung einschließlich Umweltbericht zum Bebauungsplan 
Nr. 14 – Hafen Ladebow – wird gebilligt (Anlage 3).

4. Der Oberbürgermeister gibt den Beschluss zum ergänzenden Verfahren zum 
Bebauungsplan Nr. 14 – Hafen Ladebow – gemäß § 10 Absatz 3 in Verbindung 
mit § 214 Absatz 4 BauGB ortsüblich bekannt. Mit Ablauf des 
Erscheinungstages der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan rückwirkend 
am 24.04.2014 in Kraft. 
Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung und Umweltbericht 
während der Sprechzeiten eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt 
werden kann.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
35 5 2

Anlage 1 Abwägung; sektoral öffentlich

Anlage 2 Plan; Satzung öffentlich

Anlage 3 Begründung öffentlich

Anlage 4 Anlage 1 der Begründung Schalltechnische Untersuchung 
öffentlich

Anlage 5 Anlage 1 der Begründung Bild 1 öffentlich

Anlage 6 Anlage 1 der Begründung Bild 2 öffentlich

Anlage 7 Anlage 1 der Begründung Bild 3 öffentlich

Anlage 8 Anlage 2 der Begründung Schallmessung öffentlich

Anlage 9 Anlage 3 der Begründung Spezieller artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag öffentlich

Egbert Liskow
Präsident der Bürgerschaft


